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Gemeindenachrichten Mittwoch, 27. März 2024 
 
 
 
Gemeindeverwaltung  
Die Gemeindeverwaltung bleibt über die kommenden Feiertage von Karfreitag bis Ostermon-
tag geschlossen. Wir wünschen der Bevölkerung frohe Ostern. Die Gemeindeverwaltung 
 
 
Gemeindepersonal  
Nach Ostern tritt unsere neue Gemeindeschreiberin ihre Stelle in Schupfart an. Wir wün-
schen Lea Rohner einen guten Start und viel Freude an ihrer neuen Wirkungsstätte. Ge-
meinderat und Gemeindepersonal  
 
 
Baugesuche – öffentliche Auflage 
Bauherrschaft, Grundeigentümer und Projektverfasser: Leubin Lydia und Andreas, Altes Ei-
kerstrasse 491, und Ademaj Luan und Rohner Lea, Alte Eikerstrasse 490, 4325 Schupfart 
Bauprojekt: Terrassenüberdachung 
Lage: GB Schupfart, Parz. 444 und 445, Alte Eikerstrasse 490 und 491 
 
Bauherrschaft und Grundeigentümer: Rumpel Christoph, Grienbodenweg 27, 4125 Riehen 
Projektverfasser: Gyger Pilippe, Route de Recolaine 42, 2824 Vicques 
Bauprojekt: Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe (aussen aufgestellt) 
Lage: GB Schupfart, Parz. 378, Obermumpferstrasse 47 
 
Bauherrschaft und Grundeigentümer: Haller Stephane, Gotthelfweg 7, 4414 Arlesheim 
Projektverfasser: Gyger Pilippe, route de Recolaine 42, 2824 Vicques 
Bauprojekt: Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe (aussen aufgestellt) 
Lage: GB Schupfart, Parz. 227, Obermumpferstrasse/Turnhallenstrasse 251 
 
Die Baugesuche liegen in der Zeit vom 3. April 2024 bis 2. Mai 2024 öffentlich auf und kön-
nen während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei eingesehen 
werden. Einwendungen gegen die Baugesuche sind während der Auflagefrist schriftlich an 
den Gemeinderat, 4325 Schupfart, zu richten. Eine allfällige Einwendung ist zu begründen 
und hat einen Antrag zu enthalten. Die Bauverwaltung 
 
 
Einführung Kunststoffsammlung ab 1. April 2024 
Ab dem 1. April 2024 wird in Schupfart, versuchsweise für ein Jahr, eine separate Kunststoff-
sammlung eingeführt. Die Sammelsäcke (Rolle à 10 Säcke) können ebenfalls ab 1. April 
2024 im Volg Schupfart zu folgenden Preisen gekauft werden:  
35 Liter CHF 19.50 / 10er Rolle, 60 Liter CHF 26.00 / 10er Rolle.  
Die vollen Sammelsäcke können bei der Sammelstelle an der Obermumpferstrasse (vis-à-vis 
Nr. 57) in die Mulde der Firma Daetwiler Umweltservice eingeworfen werden. Bitte werfen 
Sie ausschliesslich Daetwiler-Säcke mit Kunststoffabfällen ein. Missbrauch wird geahndet.  
Unter www.schupfart.ch (Online-Services, Dokumente/Downloads, Abfallbewirtschaf-
tung/Entsorgung) finden Sie zudem ein Merkblatt mit den wichtigsten Informationen zur 
Kunststoffsammlung. Helfen Sie mit, Kunststoffabfälle zu sammeln und sie dem Recycling-
Kreislauf zuzuführen. Vielen Dank. Der Gemeinderat 
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Moosweg ab sofort gesperrt 
Der Moosweg wurde in diesen Tagen mit neuem Mergel instand gestellt. Ab sofort bis und 
mit Ostermontag, 01.04.2024, ist der Moosweg komplett gesperrt. 
Wir danken für das Verständnis. Der Gemeinderat  
 
 
Fernwärmeleitungen Kirchgasse 
Letzte Woche wurde informiert, dass noch vor Ostern die Fernwärmeleitungen an der Kirch-
gasse verlegt werden. Aufgrund einer organisatorischen Umplanung ist dies nicht der Fall. 
Die Tiefbauarbeiten an der Kirchgasse beginnen erst am 15.04.2024. 
Bitte beachten Sie, dass im Lindenblatt, welches Sie in diesen Tagen direkt in Ihren Briefkas-
ten erhalten, ebenfalls noch die alte Zeitperiode eingetragen ist.  
Nach aktuellem Wissenstand werden die anderen Strassenzüge gemäss Plan ausgeführt.  
Der Gemeinderat 
 
 
Hundekontrolle 2024 
Am 1. März 2024 trat die neue Hundeverordnung (HuV) in Kraft. Das hat zur Folge, dass alle 
Hunde (auch die aus eigener Zucht) ab dem 3. Lebensmonat taxpflichtig sind. Zudem entfal-
len die halben Taxen, weshalb beispielsweise bei Neuanmeldungen oder beim Ableben von 
Hunden weder halbe Taxen verrechnet noch zurückerstattet werden. Die Meldepflicht von 
10 Tagen (§5 Abs. 1 HuV) bleibt bestehen. An alle Hundebesitzer: Hat es seit Mai 2023 Ver-
änderungen gegeben? Haben Sie einen neuen Hund? Ist ein Hund weggegeben worden 
oder verstorben? Wir bitten Sie, allfällige Änderungen an die Abteilung Finanzen, 
Tel. 062/871 14 44, finanzverwaltung@schupfart.ch zu melden. 
Die Gemeinde wird die Rechnungen für die Hundetaxe 2024 Anfangs Mai mit Stichtag 
30. April versenden. Die Hundetaxe für das Jahr 2024 beträgt CHF 120 pro Hund.  
Die Abteilung Finanzen 
 
 
Voranzeige Aktionstag sauberes Schupfart 
Die Kulturlandkommission führt auch in diesem Jahr den Aktionstag sauberes Schupfart 
durch. Dieser findet am Samstag, 06. April 2024 statt. Startzeit ist um 09.00 Uhr. Merken Sie 
sich das Datum bereits jetzt vor, weitere Infos folgen. Die Kulturlandkommission 
 
 
 
Gemeindekanzlei Schupfart, 25. März 2024 / rk 
 


